
 
 
Piercing im Sportunterricht 
 
 
 
Das Tragen von Piercing-Attributen im Sportunterricht stellt ein großes Verletzungsri-
siko gerade auch für die betreffende Person selbst dar. Dies gilt insbesondere für 
Piercing im  Kopfbereich. Somit ist das Tragen von Piercing-Attributen im Sportunter-
richt ein erheblicher Verstoß gegen die geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV 
Allgemeine Vorschriften, ' 35 Abs. 3). 
 
Da allen Schülern eine Mitwirkungspflicht bei der Durchführung eines ordnungsge-
mäßen Unterrichts obliegt, müssen die Piercing-Attribute zum Sportunterricht abge-
legt werden oder die Schüler sind vom Sportunterricht auszuschließen. 
 
Mit einer Verweigerung des Ablegens von Piercing-Attributen verstoßen die Schüle-
rinnen und Schüler gegen ihre Mitwirkungspflicht zur Durchführung eines ordnungs-
gemäßen Unterrichts. Dies begründet den Tatbestand der Leistungsverweigerung 
und hat entsprechende Folgen für die Notenfindung. 
 
Sofern im Einzelfall - etwa durch Abkleben - das Verletzungsrisiko entscheidend ge-
senkt werden kann, ist die Teilnahme am Sportunterricht nach verantwortlicher Beur-
teilung durch die Lehrkräfte des Sportunterrichts zugelassen. 
 
 


